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Empfehlungen zum Schutz vor Norovirus-Infektionen 
 
 
Da das Virus am häufigsten durch direkten Kontakt zu Erkrankten (virushaltiges Erbrochenes oder 
Stuhl) oder indirekt über kontaminierte (verschmutzte) Flächen (z.B. Waschbecken, Türgriffe etc.) 
übertragen wird, kann das Infektionsrisiko allgemein reduziert werden, indem man den Kontakt zu 
Erkrankten meidet und auf eine sorgfältige Händehygiene (sorgfältiges Händewaschen) achtet. 
 
Bei der Betreuung von erkrankten Personen im eigenen Haushalt steht ebenfalls eine gute Hände- 
und Toilettenhygiene (regelmäßige Reinigung der Kontaktflächen, personenbezogene Hygienear-
tikel/ Handtücher) im Zentrum der Maßnahmen. 
 
Durch Erbrochenes oder durch Stuhl kontaminierte Gegenstände und Flächen (z. B. Waschbe-
cken, Toiletten, Türgriffe, Böden) sollten unter Benutzung von Einmalhandschuhen gründlich ge-
reinigt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass es dadurch nicht zu einer Weiterverbreitung 
kommt (z. B. durch Verwendung von Einwegtüchern und deren anschließende Entsorgung). Ein 
genereller Einsatz von Desinfektionsmitteln ist im Privathaushalt in der Regel nicht erforderlich. 
Vielmehr kommt es auf die konsequente Einhaltung der o g. Maßnahmen an. 
 
Erkrankte sollten während der akuten Phase der Erkrankung (Durchfall, Erbrechen) außer zur 
Betreuungsperson möglichst keinen Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern oder anderen Per-
sonen haben. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und alte Menschen. 
 
Geschirr kann wie üblich gereinigt werden. Erkrankte sollten möglichst keine Speisen für andere 
zubereiten. In jedem Falle kommt der Händehygiene vor dem Essen besondere Bedeutung zu. 
Leib- und Bettwäsche sowie Handtücher sollten mit einem Vollwaschmittel bei Temperaturen von 
mindestens 60 °C gewaschen werden. 
 
Da das Virus auch nach Abklingen der akuten Krankheitssymptome in der Regel noch 1 bis 2 Wo-
chen im Stuhl ausgeschieden werden kann, müssen die genesenen Personen zumindest für die-
sen Zeitraum auf eine intensive Toiletten- und Händehygiene achten. 
 
Nach § 34 Abs. 1 IfSG dürfen Kinder unter 6 Jahren, die an einer infektiösen Gastroenteritis er-
krankt oder dessen verdächtig sind, Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen. Die Einrichtung 
kann erst 48 Stunden nach dem Abklingen der klinischen Symptome wieder besucht werden. Al-
lerdings sollte auch dann noch verstärkt Wert auf die Hygiene gelegt werden. 
 
Ebenso dürfen erkrankte Personen nicht in Lebensmittelberufen (definiert in § 42 IfSG) tätig sein 
und keine betreuenden Tätigkeiten in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen ausüben. 
Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit sollte frühestens 2 Tage nach dem Abklingen der klinischen 
Symptome erfolgen. Bei Wiederauftreten der Symptomatik wird eine erneute Freistellung erforder-
lich. 
 


